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Schnellantrag zur Geschäftsordnung – Verschiebung des Tagesordnungspunktes 6 der 
öffentlichen Sitzung 

 

EILT!! – betrifft GR-Sitzung am Datum 27.06.2016 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, 

 

wir beantragen die Verschiebung des Tagesordnungspunktes 6 – Bestellung eines 
Verwaltungsrates für das KUMS AöR, wegen Ausscheiden eines Verwaltungsrates. 

 

Begründung:  

Sollte infolge des TOP 6 der auf den 27.06.2017 angesetzten Gemeinderatssitzung 
rechtswidrig ein neues Mitglied des Verwaltungsrates des KUMS bestellt werden, würden sich 
erhebliche juristische Friktionen ergeben – von der Anfechtung des Beschlusses bis hin zu 
etwaigen arbeitsgerichtlichen Rechtsstreitigkeiten und ggf. sogar einer persönlichen Haftung 
der Gemeinderatsmitglieder für die damit etwaig für die Gemeinde verbundene 
Mehrbelastung. 

Die Satzung des KUMS AöR beinhaltet nach unserer Auffassung keine, jedenfalls keine 
eindeutige Regelung für ein unterjähriges Ausscheiden von einem Mitglied des 
Verwaltungsrates. Im Umkehrschluss sowie nach Sinn und Zweck greift daher ggf. der 
Abschnitt 6.1 mit seinen Regelungen zur Wahl der Stellvertreter mit der Folge, dass der 
nächste Stellvertreter zum „Vollmitglied“ des Verwaltungsrates nachrückt. 

Es ist daher nach unserer Auffassung im Sinne eines rechtmäßigen Gemeinderatshandeln 
erforderlich, diese offensichtliche juristische Unwägbarkeit zunächst durch einen 
entsprechenden Rechtsexperten abklären zu lassen. Bevor dieser Punkt nicht rechtlich geklärt 
ist, kann unserer Meinung nach keine Neuwahl stattfinden. 

Da es sich sicherlich um eine kleine juristische Prüfung des Sachverhaltes handelt, gehen wir 
davon aus, dass dann auch noch in der nächsten Gemeinderatssitzung die Wahl oder 
Neuberufung in den Verwaltungsrat erfolgen kann, soweit eben zulässig. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Fraktion Zukunft MarktSchwaben 


